
___________ 
An die Mitglieder des Unterausschusses �✁✂✄✄☎✆✝✞✟✠ ✡☛✆✝✆☞✝☎✌✍✞✟☛✎✏✑ 
nachrichtlich den Ministerien 

THÜRINGER LANDTAG  99096 Erfurt, den 05.10.2022  
    7. Wahlperiode 
 
 

Unterausschuss 
✒✓✔✕✕✖✗✘✙✚✛ ✜✢✗✘✗✣✘✖✤✥✙✚✢✦✧★ 

 
 
 

E i n l a d u n g  
 

zur 
 

1 7 .  S i t zu n g  a m  M i t t wo ch ,  d e m  1 2 . 1 0 . 2 0 2 2 ,  1 4 : 0 0  Uh r  
 

 
in Erfurt, Landtag, Funktionsgebäude, Sitzungssaal F 101 
 
 
Tagesordnung: 
 
1.  Kommunalen Finanzausgleich in Thüringen anpassen, um Selbstverwaltung zu 

stärken 
Antrag der Fraktion der CDU   
- Drucksache 7/1012 - 

  dazu: - Vorlagen 7/907 /1035 /1640 /1797 /1902 /1932 /1996 /2013 /2031 /2400  
                                     /3320 /3466 /3605 /3613 /3614 /3744 /3749 /3791 /4233 - 

 

a)  Mündliches Anhörungsverfahren  
 
  (Beratung in öffentlicher Sitzung gemäß § 79 Abs. 1 Satz 2 GO)*) 

 
    Zur Anhörung ist eingeladen: 
 

Frau 

Prof. Dr. Gisela Färber 

ARL - Akademie für Raumentwicklung  

in der Leibnitz - Gemeinschaft  

 
Vortrag zu dem Antrag in Drucksache 7/1012 vor dem Hintergrund des 

von der Akademie für Raumentwicklung in der Leibnitz - Gemeinschaft 

2021 he✩✪✫✬✭✮✭✮✯✮✰✮✰ ✱✲✬✳✴✳✲✰✬✵✪✵✳✮✩✬ ✶Kommunalfinanzen in und 

nach der COVID-19-✱✪✰✷✮✸✳✮✹ 

     

    - Zuschrift 7/2171 -  

 

b) Bericht der Landesregierung gemäß § 37 ThürFAG zum Stand der 

Umsetzung der Reform des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes zum 

Jahr 2023 

 

  hier: Bericht für das 4. Quartal 2022 

 

(vgl. Nr. 1 des Beschlusses in Drucksache 7/4989) 



2.  Sonstiges 
 

    
Bilay 

Vorsitzender 
 
 

 *)    Sofern der Ausschuss dies zu Beginn seiner Sitzung beschließt, wird der 
Tagesordnungspunkt 1a) im Internet per LIVE-Stream übertragen. 

 
 
Hinweise: 
 
Der mit Wirkung zum �✁ ✂✝☛ �✄�� ☛✆ ✁✠✝☎✆ ✍✟✆✠✟✆✟✆✟ �Basismaßnahmeplan zum Schutz vor dem Corona-
✝☛✠☎✌ ☛✄ ✞✏✟✠☛✆✍✟✠ ✠✝✆✡✆✝✍✑ ist mit Ablauf des 25. Mai 2022 außer Kraft getreten. Damit gelten ab 
Donnerstag, dem 26. Mai 2022, die dort geregelten Corona-Schutzmaßnahmen nicht mehr. 
 
Im Ergebnis bedeutet dies insbesondere: 
 
☛  Keine Pflicht zum Einhalten des Mindestabstands von 1,5 Metern oder zum Tragen eines Mund-

Nasen-Schutzes 
☛  Wegfall der 3G-Zutritts-Regelung für externe Personen 
 
Es sollte allerdings weiterhin ein achtsamer und rücksichtsvoller Umgang gepflegt werden.  
 
Sind beispielsweise physische Kontakte im Landtagsgebäude unvermeidbar, wäre es aus Gründen 
sowohl der Eigenverantwortung als auch der Verantwortung für unsere Gesprächspartner sehr zu 
begrüßen, wenn neben der Beachtung der bekannten Hygieneregeln (wie u.a. Abstand halten, Hände 
waschen, Anstandsregeln bei Erkältung und Lüften) auch weiterhin ein Mund-Nasen-Schutz getragen 
wird. 
 
Sitzungen der Ausschüsse des Landtags werden nach jeweils 75 Minuten für jeweils 20 Minuten für 
eine Lüftungs- und Erholungspause unterbrochen.  
 


